ZH_SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT IV.2011.00625 vom 21. Dezember 2012
ZH Sozialversicherungsgericht, 2012-12-21, DE
Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/zh_sozialversicherungsgericht_IV.2011.00625
FR: ZH_SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT IV.2011.00625 du 21 décembre 2012
IT: ZH_SOZIALVERSICHERUNGSGERICHT IV.2011.00625 del 21 dicembre 2012
Erwägungen
E. 2
Â Â Â Â Â  Am 1. Juni 2011 liess die Versicherte Beschwerde erheben und beantragen, es sei die angefochtene VerfÃ¼gung aufzuheben und es sei ihr eine ganze Rente der Invalidenversicherung zuzusprechen. Eventualiter sei die Beschwerdegegnerin zu verpflichten, zusÃ¤tzliche medizinische AbklÃ¤rungen durchzufÃ¼hren (Urk. 1). Die IV-Stelle schloss in ihrer Vernehmlassung vom 14. Juli 2011 (Urk. 6) auf Abweisung der Beschwerde.
Â Â Â Â Â Â Â Â  Auf die AusfÃ¼hrungen der Parteien und die eingereichten Unterlagen wird, soweit erforderlich, in den ErwÃ¤gungen eingegangen.
Das Gericht zieht in ErwÃ¤gung:
1.
1.1Â Â Â Â  InvaliditÃ¤t ist die voraussichtlich bleibende oder lÃ¤ngere Zeit dauernde ganze oder teilweise ErwerbsunfÃ¤higkeit (Art. 8 Abs. 1 des Bundesgesetzes Ã¼ber den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, ATSG). Die InvaliditÃ¤t kann Folge von Geburtsgebrechen, Krankheit oder Unfall sein (Art. 4 Abs. 1 des Bundesgesetzes Ã¼ber die Invalidenversicherung, IVG). ErwerbsunfÃ¤higkeit ist der durch BeeintrÃ¤chtigung der kÃ¶rperlichen, geistigen oder psychischen Gesundheit verursachte und nach zumutbarer Behandlung und Eingliederung verbleibende ganze oder teilweise Verlust der ErwerbsmÃ¶glichkeiten auf dem in Betracht kommenden ausgeglichenen Arbeitsmarkt (Art. 7 Abs. 1 ATSG). FÃ¼r die Beurteilung des Vorliegens einer ErwerbsunfÃ¤higkeit sind ausschliesslich die Folgen der gesundheitlichen BeeintrÃ¤chtigung zu berÃ¼cksichtigen. Eine ErwerbsunfÃ¤higkeit liegt zudem nur vor, wenn sie aus objektiver Sicht nicht Ã¼berwindbar ist (Art. 7 Abs. 2 ATSG).
1.2Â Â Â Â  Die massgeblichen Rentenabstufungen geben bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 40 Prozent Anspruch auf eine Viertelsrente, bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 50 Prozent Anspruch auf eine halbe Rente, bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 60 Prozent Anspruch auf eine Dreiviertelsrente und bei einem InvaliditÃ¤tsgrad von mindestens 70 Prozent Anspruch auf eine ganze Rente (Art. 28 Abs. 2 IVG).
1.3Â Â Â Â  Ã�ndert sich der InvaliditÃ¤tsgrad einer RentenbezÃ¼gerin oder eines RentenbezÃ¼gers erheblich, so wird die Rente von Amtes wegen oder auf Gesuch hin fÃ¼r die Zukunft entsprechend erhÃ¶ht, herabgesetzt oder aufgehoben (Art. 17 Abs. 1 ATSG). Anlass zur Rentenrevision gibt jede wesentliche Ã�nderung in den tatsÃ¤chlichen VerhÃ¤ltnissen, die geeignet ist, den InvaliditÃ¤tsgrad und damit den Rentenanspruch zu beeinflussen. Insbesondere ist die Rente nicht nur bei einer wesentlichen Ã�nderung des Gesundheitszustandes, sondern auch dann revidierbar, wenn sich die erwerblichen Auswirkungen des an sich gleich gebliebenen Gesundheitszustandes erheblich verÃ¤ndert haben (BGE 130 V 343 E. 3.5 mit Hinweisen). Dagegen stellt die bloss unterschiedliche Beurteilung der Auswirkungen eines im Wesentlichen unverÃ¤ndert gebliebenen Gesundheitszustandes auf die ArbeitsfÃ¤higkeit fÃ¼r sich allein genommen keinen Revisionsgrund im Sinne von Art. 17 Abs. 1 ATSG dar. Zeitliche Vergleichsbasis fÃ¼r die Beurteilung einer anspruchserheblichen Ã�nderung des InvaliditÃ¤tsgrades bilden die letzte rechtskrÃ¤ftige VerfÃ¼gung oder der letzte rechtskrÃ¤ftige Einspracheentscheid, welche oder welcher auf einer materiellen PrÃ¼fung des Rentenanspruchs mit rechtskonformer SachverhaltsabklÃ¤rung, BeweiswÃ¼rdigung und InvaliditÃ¤tsbemessung beruht (BGE 133 V 108; vgl. auch BGE 130 V 71 E. 3.2.3; Urteil des Bundesgerichts 9C_438/2009 vom 26. MÃ¤rz 2010 E. 1 mit Hinweisen).
1.4Â Â Â Â  Um den InvaliditÃ¤tsgrad bemessen zu kÃ¶nnen, ist die Verwaltung (und im Beschwerdefall das Gericht) auf Unterlagen angewiesen, die Ã¤rztliche und gegebenenfalls auch andere Fachleute zur VerfÃ¼gung zu stellen haben. Aufgabe des Arztes oder der Ã�rztin ist es, den Gesundheitszustand zu beurteilen und dazu Stellung zu nehmen, in welchem Umfang und bezÃ¼glich welcher TÃ¤tigkeiten die versicherte Person arbeitsunfÃ¤hig ist (BGE 125 V 256 E. 4). Im Weiteren sind die Ã¤rztlichen AuskÃ¼nfte eine wichtige Grundlage fÃ¼r die Beurteilung der Frage, welche Arbeitsleistungen der versicherten Person noch zugemutet werden kÃ¶nnen (BGE 125 V 261 E. 4 mit Hinweisen; AHI 2002 S. 70 E. 4b/cc).
1.5Â Â Â Â  Das Sozialversicherungsgericht hat den Sachverhalt von Amtes wegen festzustellen und alle Beweismittel objektiv zu prÃ¼fen, unabhÃ¤ngig davon, von wem sie stammen, und danach zu entscheiden, ob sie eine zuverlÃ¤ssige Beurteilung des strittigen Leistungsanspruches gestatten. Insbesondere darf es beim Vorliegen einander widersprechender medizinischer Berichte den Prozess nicht erledigen, ohne das gesamte Beweismaterial zu wÃ¼rdigen und die GrÃ¼nde anzugeben, warum es auf die eine und nicht auf die andere medizinische These abstellt (ZAK 1986 S. 188 E. 2a). Hinsichtlich des Beweiswertes eines Ã¤rztlichen Gutachtens ist im Lichte dieser GrundsÃ¤tze entscheidend, ob es fÃ¼r die Beantwortung der gestellten Fragen umfassend ist, auf den erforderlichen allseitigen Untersuchungen beruht, die geklagten Beschwerden berÃ¼cksichtigt und sich mit diesen sowie dem Verhalten der untersuchten Person auseinander setzt - was vor allem bei psychischen Fehlentwicklungen nÃ¶tig ist -, in Kenntnis der und gegebenenfalls in Auseinandersetzung mit den Vorakten abgegeben worden ist, ob es in der Darlegung der medizinischen ZustÃ¤nde und ZusammenhÃ¤nge einleuchtet, ob die Schlussfolgerungen der medizinischen Experten in einer Weise begrÃ¼ndet sind, dass die rechtsanwendende Person sie prÃ¼fend nachvollziehen kann, ob der Experte oder die Expertin nicht auszurÃ¤umende Unsicherheiten und Unklarheiten, welche die Beantwortung der Fragen erschweren oder verunmÃ¶glichen, gegebenenfalls deutlich macht (BGE 134 V 231 E. 5.1; 125 V 351 E. 3a, 122 V 157 E. 1c; U. Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989, S. 30 f.; derselbe in H. Fredenhagen, Das Ã¤rztliche Gutachten, 3. Aufl. 1994, S. 24 f.).
2.Â Â Â Â Â Â
2.1Â Â Â Â  Streitig und zu prÃ¼fen ist der Anspruch der BeschwerdefÃ¼hrerin auf eine hÃ¶here Invalidenrente.
2.2Â Â Â Â  Die IV-Stelle begrÃ¼ndete die Ablehnung des Revisionsbegehrens damit, bei der BeschwerdefÃ¼hrerin bestehe nach wie vor eine 80%ige ArbeitsfÃ¤higkeit in einer angepassten TÃ¤tigkeit.
2.3Â Â Â Â  Dem hÃ¤lt die BeschwerdefÃ¼hrerin entgegen, der Beurteilung, dass trotz verschlechtertem Gesundheitszustand keine zusÃ¤tzliche EinschrÃ¤nkung der ArbeitsfÃ¤higkeit gegeben sei, kÃ¶nne nicht gefolgt werden. So ergebe sich allein bei der Betrachtung des neu erstellten Belastungsprofils eine erhebliche EinschrÃ¤nkung der ArbeitsfÃ¤higkeit, welche sicherlich hÃ¶her als lediglich mit 20 % zu bewerten sei. Eine zumutbare TÃ¤tigkeit sei nur unter derart einschrÃ¤nkenden Voraussetzungen, dass sie der allgemeine Arbeitsmarkt praktisch nicht kenne, oder nur unter unrealistischem Entgegenkommen eines Arbeitgebers mÃ¶glich. Somit sei die noch bestehende ArbeitsfÃ¤higkeit nicht verwertbar.
3.Â Â Â Â Â Â
3.1Â Â Â Â  Am 22. Juni 2010 (Urk. 8/112) bestÃ¤tigte Dr. med. C.___, FachÃ¤rztin FMH fÃ¼r Allgemeine Medizin, es seien weitere GesundheitsbeeintrÃ¤chtigungen aufgetreten, die eine Verschlechterung der bisherigen RestarbeitsfÃ¤higkeit zur Folge hÃ¤tten. Die BeschwerdefÃ¼hrerin habe eine Operation aufgrund einer Kniearthrose hinter sich, die nicht den erhofften Erfolg gebracht habe, und es sei eine bariatrische Therapie der Adipositas geplant.
Â Â Â Â Â Â Â Â  Mit Arztbericht vom 9. Oktober 2010 (Urk. 8/117) attestierte Dr. C.___ der BeschwerdefÃ¼hrerin eine ArbeitsunfÃ¤higkeit von 20 %, bestehend seit dem 3. Februar 2006 bis auf Weiteres. Weiter hielt sie fest, die bisherige TÃ¤tigkeit sei ihr lediglich noch im Umfang von 10 Stunden pro Woche zumutbar, in einer behinderungsangepassten TÃ¤tigkeit kÃ¶nne sie ebenfalls nur ein Wochenpensum von 10, vielleicht ganz selten einmal 12 Stunden pro Woche arbeiten.
3.2Â Â Â Â  Der RAD-Arzt Dr. B.___ erhob am 22. Februar 2011 (Urk. 8/127) folgende Diagnosen:
-Â  Persistierendes Fibromyalgie Syndrom (Erstdiagnose 2002)
-Â  Schmerzhafte Bewegungs- und BelastungseinschrÃ¤nkung des rechten Kniegelenks bei
-Â  Status nach Partialruptur des vorderen Kreuzbandes im November 2008 ohne Operationsindikation und
-Â  Status nach arthroskopischer Mikrofrakturierung 02/2010 der medialen Femurkondyle bei II- bis III-gradiger Arthrose.
Â Â Â Â Â Â Â Â  Weiter hielt er fest, es sei ein somatischer Gesundheitsschaden ausgewiesen, der die ArbeitsfÃ¤higkeit beintrÃ¤chtige. Der Gesundheitszustand der Versicherten habe sich seit der erstmaligen Rentenfestsetzung durch die Knieproblematik verschlechtert. FÃ¼r sich alleine betrachtet wÃ¼rde diese eine Reduktion der ArbeitsfÃ¤higkeit begrÃ¼nden. Im Zusammenhang mit den weiteren GesundheitsstÃ¶rungen, die ebenfalls eine EinschrÃ¤nkung der ArbeitsfÃ¤higkeit bewirkten, komme es allerdings nicht zu einer Addition der EinschrÃ¤nkung, da mit der bisherigen Reduktion der ArbeitsfÃ¤higkeit und der Anpassung des Belastungsprofils auch hinsichtlich der neuen Kniebeschwerden keine darÃ¼ber hinausgehenden EinschrÃ¤nkungen der ArbeitsfÃ¤higkeit festgestellt werden kÃ¶nnten. Eine weitergehende als eine 20%ige EinschrÃ¤nkung der ArbeitsfÃ¤higkeit lasse sich nicht begrÃ¼nden.
4.Â Â Â Â Â Â
4.1Â Â Â Â  Die Beurteilung von Dr. B.___ entspricht den von der Rechtsprechung konkretisierten Anforderungen (BGE 125 V 352 E. 3a). Sie ist fÃ¼r die Beantwortung der gestellten Fragen umfassend, berÃ¼cksichtigt die medizinischen Vorakten ebenso wie die geklagten Beschwerden und setzt sich mit diesen und dem Verhalten der BeschwerdefÃ¼hrerin auseinander. Die Darlegung der medizinischen Befunde sowie deren Beurteilung leuchten ein und die Schlussfolgerungen sind nachvollziehbar begrÃ¼ndet. Eine Auseinandersetzung mit dem Bericht von Dr. C.___ ist erfolgt.
4.2Â Â Â Â  Zwar ist darauf hinzuweisen, dass seine Beurteilung eine gewisse WidersprÃ¼chlichkeit aufweist, indem er eingangs der Beurteilung eine 80%ige ArbeitsfÃ¤higkeit in der angestammten, in einer dem Knieleiden angepassten TÃ¤tigkeit jedoch eine 100%ige ArbeitsfÃ¤higkeit attestierte, spÃ¤ter jedoch festhielt, fÃ¼r sich alleine betrachtet wÃ¼rde die verschlimmerte Knieproblematik eine Reduktion der ArbeitsfÃ¤higkeit begrÃ¼nden. Dieser Widerspruch kann jedoch zugunsten der BeschwerdefÃ¼hrerin aufgelÃ¶st werden, indem es nachvollziehbar erscheint, dass die durchgehend auftretenden Knieschmerzen auch in einer angepassten TÃ¤tigkeit und unter BerÃ¼cksichtigung der frÃ¼her festgestellten Fibromyalgie eine BeeintrÃ¤chtigung der ArbeitsfÃ¤higkeit bewirken, da sie in dieser Konstellation nicht Ã¼berwindbar erscheinen. Dr. B.___ ist jedoch darin zuzustimmen, dass diese neu hinzugekommene gesundheitliche BeeintrÃ¤chtigung nicht zu einer Addition der EinschrÃ¤nkung der ArbeitsfÃ¤higkeit fÃ¼hrt, sondern lediglich in qualitativer Hinsicht mit Blick auf das Belastungsprofil Auswirkungen hat.
Â Â Â Â Â Â Â Â  Soweit die BeschwerdefÃ¼hrerin geltend macht, die EinschrÃ¤nkung der ArbeitsfÃ¤higkeit betrage tatsÃ¤chlich 80 %, da Dr. C.___ mit ihrer Angabe von 20 % nicht die ArbeitsunfÃ¤higkeit, sondern die ArbeitsfÃ¤higkeit gemeint habe, das gehe aus der Angabe der zumutbaren Arbeitszeit hervor, ist ihr nicht zu folgen. Eine derart weitgehende EinschrÃ¤nkung der ArbeitsfÃ¤higkeit auch bei einer dem Leiden angepassten TÃ¤tigkeit ist gestÃ¼tzt auf den Bericht der HausÃ¤rztin nicht nachvollziehbar.
4.3Â Â Â Â  Schliesslich erweist sich die von Dr. B.___ formulierte qualitative EinschrÃ¤nkung der ArbeitsfÃ¤higkeit (kÃ¶rperlich leichte, wechselbelastende TÃ¤tigkeit ohne regelmÃ¤ssige Hebe- und Tragebelastung Ã¼ber 10 kg, ohne hÃ¤ufige Arbeiten auf Leitern und GerÃ¼sten, ohne hÃ¤ufiges Treppensteigen mit Zusatzbelastung, ohne das rechte Kniegelenk belastende Zwangshaltungen, ohne hÃ¤ufig das rechte Kniegelenk belastende TÃ¤tigkeiten wie BÃ¼cken, Hocken, Knien, ohne hÃ¤ufiges Gehen auf unebenem GelÃ¤nde, ohne andauernde Vibrationsbelastungen und ohne NÃ¤sse- oder KÃ¤lte-Exposition) keineswegs als derart einschrÃ¤nkend, dass keine diesbezÃ¼gliche Arbeitsstelle im ausgeglichenen Arbeitsmarkt gefunden werden kÃ¶nnte. Auch dieser Einwand erweist sich als unbehelflich.
4.4Â Â Â Â  Damit wurde das Begehren um eine ErhÃ¶hung der Rente zu Recht abschlÃ¤gig beschieden, und die Beschwerde ist demnach abzuweisen.
5.Â Â Â Â Â Â  Abweichend von Art. 61 lit. a ATSG ist das Beschwerdeverfahren um die Bewilligung oder Verweigerung von Leistungen der Invalidenversicherung vor dem kantonalen Gericht kostenpflichtig. Die Gerichtskosten werden nach dem Verfahrensaufwand und unabhÃ¤ngig vom Streitwert im Rahmen von Fr. 200.-- bis Fr. 1'000.-- festgelegt (Art. 69 Abs. 1 bis IVG). Die Kosten sind auf Fr. 500.-- anzusetzen und entsprechend dem Verfahrensausgang der BeschwerdefÃ¼hrerin aufzuerlegen.
Das Gericht erkennt:
1.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerde wird abgewiesen.
2.Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Gerichtskosten von Fr. 500.-- werden der BeschwerdefÃ¼hrerin auferlegt. Rechnung und Einzahlungsschein werden der Kostenpflichtigen nach Eintritt der Rechtskraft zugestellt.
3.Â Â Â Â Â Â Â Â  Zustellung gegen Empfangsschein an:
- RechtsanwÃ¤ltin Ursula Reger-Wyttenbach
- Sozialversicherungsanstalt des Kantons ZÃ¼rich, IV-Stelle
- Bundesamt fÃ¼r Sozialversicherungen
sowie an:
- Gerichtskasse (im Dispositiv nach Eintritt der Rechtskraft)
4.Â Â Â Â Â Â Â Â  Gegen diesen Entscheid kann innert 30 Tagen seit der Zustellung beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht werden (Art. 82 ff. in Verbindung mit Art. 90 ff. des Bundesgesetzes Ã¼ber das Bundesgericht, BGG). Die Frist steht wÃ¤hrend folgender Zeiten still: vom siebten Tag vor Ostern bis und mit dem siebten Tag nach Ostern, vom 15. Juli bis und mit 15. August sowie vom 18. Dezember bis und mit dem 2. Januar (Art. 46 BGG).
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift ist dem Bundesgericht, Schweizerhofquai 6, 6004 Luzern, zuzustellen.
Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Die Beschwerdeschrift hat die Begehren, deren BegrÃ¼ndung mit Angabe der Beweismittel und die Unterschrift des BeschwerdefÃ¼hrers oder seines Vertreters zu enthalten; der angefochtene Entscheid sowie die als Beweismittel angerufenen Urkunden sind beizulegen, soweit die Partei sie in HÃ¤nden hat (Art. 42 BGG).
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